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evangelischen Seligpreisungen ist, wie auch manches in den vor­
ausgehenden Abschnitten, großartig gesehen, bleibt aber doch nur 
Vermutung. v. v. G.

E. Wohlhaupter, Germanische Rechtsgedanken im Zamilien­
und Erbrecht des Pibio ds los lusros dc OastisIIa, HJb. 55 (1935), 
234—250 zeigt in knappen Umrissen, wie in diesem, erst neuerdings 
durch Gaio Lanche; (Barcelona 1924) veröffentlichten Rechtsbuche 
(entstanden wahrscheinlich in Burgos um die Mtte des 13. Jh.s) 
die germanische Rechtsauffassung nach ihrem verfall seit dem Unter­
gang des lvestgotenreiches in der Zeit der Reconquista wieder zum 
Durchbruch kommt. §. w.

6. Spätes Mttelalter
Aus Anlaß eines Berichtes über das Wissenschaftslager für weis­

lumsforschung an der Universität Heidelberg gibt Rarl Rollnig in 
seinem Aufsatz „Weistumssorschung am Gberrhein“, Zs.f.d.Gesch.d. 
Gberrh. N§. 50 (1936), 207—227 eine Übersicht über Stand und Pro­
blemlage dieses Zweiges unserer Wissenschaft. Er weist auf die verschie­
denen Anlässe der Entstehung von weistümern, einerseits um Rechte 
der Grundherren;u sichern, dann aus dem Streben der Untertanen, 
sich zu entlasten, hin. Untersuchungen über Schichtungen in den 
Weistümern, lveistumzusammenhänge und -Kamillen haben wert­
volle Ergebnisse gebracht, vie Bedeutung gerade der pfälzischen 
Weistümer als volkskundliche Quelle wird unterstrichen und durch 
Beispiele erläutert. v. v. G.

In der Zs.f. d. Gesch. d. Gberrh. NZ. 49 (1936), 72—102 ver­
zeichnet Rarl Baas, Mittelalterliche Gesundheitspflege im Gebiet 
der heutigen Rheinpfalz, was sich aus meist spätmittelalterlichen 
Huellennotizen über geistliche und weltliche Spitäler, Leprosorien, 
Arzte, heilpersonal und Krauenhäuser in Speiser, Landau usw. 
ermitteln läßt.

Aus dem Gebiete der von lü Berierle und dann von h. Planitz 
geförderten Arbeiten zur Rechtsgeschichte Kölns ist manches zu ver­
zeichnen. Auf die Bedeutung dieses Forschungsgebietes weist Hans 
Planitz in einem vortrag über „Das kölner Recht und seine Ver­
breitung in der späteren Raiserzeit“ hin, der in der Zs. d. 5av.­
Stiftg.f. RG. Germ. Kbt. 55 (1935), 131—168 erschienen ist. Kn 
der frühen Entstehung von Markt und Kaufmannsgilde, die nament­
lich auf Soest und Lübeck wirkten, der Siedlungsleihe, dem den Be­
dürfnissen des Zernkaufmanns entsprungenen h^pothekengeschäst 
der sog. jüngeren Satzung und vor allem dem Schreinswesen wird 
die in der Literatur noch kaum beachtete hohe Geltung Kölns als 


